
BayVSA: 42. Lauschabwehrprüfungen

42.  Lauschabwehrprüfungen 
 
42.1

Lauschabwehrprüfungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz oder auf dessen Vermittlung vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder anderen Stellen durchgeführt.

42.2

Abhörgeschützte und abhörsichere Räume sind auf Veranlassung der Geheimschutzbeauftragten oder des 
Geheimschutzbeauftragten vor der erstmaligen Nutzung für Verschlusssachen und danach 
stichprobenweise sowie anlassbezogen auf Manipulationen zu untersuchen, die die Sicherheit der 
Verschlusssachen gefährden können.

42.3

1Die Geheimschutzbeauftragte oder der Geheimschutzbeauftragte legt die Häufigkeit der Stichproben in 
Abstimmung mit dem Landesamt für Verfassungsschutz fest. 2In Dienststellen nach Nr. 36 soll die Prüfung 
ausgewählter Räume mindestens alle vier Jahre durchgeführt werden.

42.4

Andere Räume sind bei Vorliegen eines Manipulationsverdachts oder aus Anlass von Konferenzen von 
besonderer Bedeutung zu prüfen.

42.5

Die Dienststellen unterstützen das Landesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik oder die andere Stelle bei der Durchführung der Überprüfungen.


